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Zielstellung:   Mehr bezahlbarer Wohnraum  

  und Qualifizierung innerstädtischen Wohnens 
 

 

... durch: 

 

 zügigere und bessere Aktivierung von Wohnbaupotenzialen 

 programmatische Gestaltung neuer Stadtquartiere 
 

 a) private Grundstücke / Vorhabenentwicklung (SIM) 

 b) städtische Grundstücke (Konzeptverfahren) 
 

     bei Baugemeinschaften     GRDrs 383/2012 

     bei Bauträgern (Projektentwickler /Bestandshalter)   GRDrs 853/2014 
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Verschiedene Verfahrenskulturen 
 

bislang:  

Investorenauswahlverfahren (Grundstücksausschreibung zum Höchstgebot) 

Architektenwettbewerb nach RPW 2013 (Konzeptwettbewerb mit Preisgeldern und Preisgericht) 

= viele Einzelvorgaben der Stadt, hoher Aufwand beim Bauträger 
 

neu:  

Konzeptverfahren (breite Programm- und Qualitätsvorgabe, daran gemessen Kaufpreisgebot) 

= mehr Systematik und Transparenz im Verfahren,  

   Kaufpreisdämpfung und Kostenminderung kommt Programm zugute 

 

 

 

Praxis der Referenzstädte 

 Hamburg  

 München 
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Hamburg – Praxis seit 2010  

mit bislang 16 abgeschlossenen und 6 lfd. Verfahren 

Gewichtung 70% Konzeptqualität und 30% Kaufpreis (Höchstgebot) 

  

-  auf Grundlage des Wohnungsbauentwicklungsplans Drs. 19/2995 vom 5. Mai 2009        

sowie Drs. 19/8515 vom 25.01.2011 
 

-  Mindestvorgabe 30% geförderter Wohnungsbau 
 

- Die Konzeptqualitäten werden nach den Bewertungskategorien Wohnungspolitik,      

Städtebau und Energie gewichtet (Varianten 40, 40, 20 oder 40, 30, 30%) 
 

-  Bewertungsmatrix auf Arbeitsebene: Änderungen werden zwischen Finanzbehörde-

Landesbetrieb „Immobilienmanagement und Grundvermögen“, Behörde für Stadt-

entwicklung und Umwelt sowie Bezirksämtern abgestimmt.  
 

   Bei Uneinigkeit entscheidet die Senatskommission für Stadtentwicklung. 
 

-  Derzeit bürgerschaftliches Ersuchen auf Drängen der Wohnungswirtschaft, die wohnungs-

politischen Kriterien grundsätzlich stärker zu gewichten (auf 60% der Konzeptqualität).  
 

   Dieses wird derzeit von den Behörden aufgrund der Zielbalance und der bestehenden 

Möglichkeit grundstücksbezogen andere Gewichtungen vornehmen zu können, abgelehnt. 



Freie und Hansestadt Hamburg 
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München – Praxis seit 2013 

Konzeptverfahren auf Basis Festpreis 

Gewichtung 70% Konzeptqualität und 30% Kaufpreis 

 

-  auf Grundlage des Wohnungspolitischen Handlungsprogramms „Wohnen in München V“ – 

Wohnungsbauoffensive 2012 – 2016 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 08187) vom 01.02.2012 
 

- Erste Erfahrungen mit Konzeptausschreibungen ohne Preiswettbewerb zunächst auf dem 

Areal Funkkaserne-Süd (Ansatz Verkehrswert erschließungsbeitragsfrei wegen Bestimmungen      

für städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) 
 

-  Bewertungsmatrix: Wohnungspolitische Kriterien max. 50 Punkte, energetische und 

ökologische Kriterien max. 40 Punkte, Quartiersentwicklung max. 10 Punkte 
 

- Weitere Entwicklungsareale sollten ursprünglich mit Konzeptausschreibungen (ohne 

Preiswettbewerb) und zum „Bestgebotsverfahren“ (30% Kaufpreis, 70% Konzeptqualität) 

vermarktet werden. 
 

-  Nach weiter steigenden Grundstückswerten Stadtratsantrag Nr. 08-14 / A 04174 „Mietpreise 

stabilisieren I“ Beschluss zur Aussetzung des Bestgebotsverfahrens. 
 

-  Weitere Erprobungen auf den Arealen Prinz-Eugen-Kaserne, ‚Messestadt Riem Bplan  

   Nr. 2065 und Parkstadt Schwabing – WA 6 
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Fortsetzung Praxis München 

   

-  Stadtratsbeschluss „Konzeptioneller Mietwohnungsbau“ vom 29.07.2013  

 

   ohne Preiswettbewerb, dafür mit umfänglichem Programm zur Schaffung preisgünstiger 

Wohnungen.  

 
 

   Kernanliegen ist die Schaffung bezahlbaren Mietwohnungsbaus (kurzfristig umgesetzt, 

langfristig gesichert und tragbar, Begrenzung der Erst- und Wiedervermietungsmieten): 
 

 - 50% Wohnbauförderung (EOF / KomPro, München Modell-Eigentum/Miete) 
 

 - 50% frei finanziert, davon 30% „Konzeptioneller Mietwohnungsbau“ (am Miet- 

     spiegel orientiert), 20% an Baugemeinschaften und Baugenossenschaften 

  





ehem. Prinz-Eugen-Kaserne
Anteil Wohnbauarten 

(ohne GF Kitas und Gewerbeanteile)

Bauträger (KMB) 100 % KMB
Bauträger (Eigentum) 80 % freifinanziert, 20 % Eigenwohnraum
Gewofag 45 % EOF, 35 % München Modell, 20 %KMB
Genossenschaften ca. Angaben 20 % EOF, 40 % MM, 40 % KMB
Baugemeinschaften 80 % freifinanziert, 20 % Eigenwohnraum
Stadibau 60 % KMB, 40 % München Modell

Bau-
quartier

Bauträger GF 
gesamt 

EOF München 
Modell

Eigen-
wohn-
raum

KMB freifinan-
ziert 
ohne 
Bind.

WA 1 Gewofag 9.250 4.163 3.237 1.850

WA 2 Gewofag 12.960 5.832 4.536 2.592

WA 3 
(West)

Bauträger KMB 6.165 6.165

WA 3 
(Ost)

Baugemeinschaft 8.415 1.683 6.732

WA 4 
(West)

Baugemeinschaft 4.428 885 3.543

WA 4 
(Ost)

Stadibau 6.262 2.505 3.757

WA 5 
(West)

Bauträger 4.428 886 3.542

WA 5 
(Ost)

Bauträger 6.262 1.253 5.009

WA 6 Bauträger KMB 10.978 10.978

WA 7 Gewofag 6.330 2.848 2.216 1.266

WA 8 
(West)

Genossenschaft 6.200 1.240 2.790 2.170

WA 8 
(Ost)

Bauträger KMB 4.430 4.430

WA 9 
(West)

Gewofag 6.970 3.136 2.440 1.394

WA 9 
(Ost)

Bauträger 5.510 1.102 4.408

WA 10 
(West)

Genossenschaft 6.921 1.384 2.076 3.461

WA 10 
(Ost)

Genossenschaft 4.979 1.494 1.494 1.991

WA 11 
(Nord)

Genossenschaft 6.963 2.089 2.437 2.437

Bauträger KMB
(100% KMB)
Bauquartiere WA 3 (Ost)

WA 6
WA 8 (Ost)

Genossenschaft
(ca.: 20% EOF, 40% MM, 40 % KMB)
Bauquartiere WA 8 (West)

WA 10 (Ost) und (West)
WA 11 (Nord)
WA 12
WA 16 (West)

Baugemeinschaften
(80% freifinanz., 20 % Eigenwohnraum)
Bauquartiere WA 3 (West)

WA 4 (West)
WA 14 (Ost)
WA 15 (Ost) und (West)
WA 16 (Ost)

Bauträger Eigentum
(80% freifinanz., 20 % Eigenwohnraum)
Bauquartiere WA 5 (Ost) und (West)

WA 9 (Ost)

Gewofag
(45% EOF, 35% MM, 20% KMB)
Bauquartiere WA 1 [Kita-Standort]

WA 2 [Kita-Standort]

WA 7 [Kita-Standort]

WA 9 (West) [Kita-Standort]

WA 11 (Süd)
WA 13 [Kita-Standort]

WA 14 (West) [Kita-Standort]

Stadi-Bau
(40% MM, 60% KMB)
Bauquartier WA 4 (Ost)

Bauträger
Eigentum

Bauträger
Eigentum

Stadi
Bau

Bau
Gem

Bau
Gem

Bau
Gem

Bau
Gem

Bau
Gem

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag
(Kita-Standort)

Gewofag

KMB
KMB

KMB
Genossen-

schaft

Genossen-
schaft

Genossen-
schaft

Genossen-
schaft

Genossen-
schaft

ENTWURF    (Stand 28.11.2013)
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Beschlussantrag „Stuttgarter Konzeptverfahren“ 

 

 Verfahrensweise bei Vergabe städtischer Baugrundstücke an Bauträger 
 

 Anwendungsbereich bei Grundstücke ab mind. 80 WE  

        (ausgenommen bei Verfahren der Bodenordnung nach § 45 BauGB) 
 

 Gewichtung  70% Konzeptqualität zu 30% Kaufpreis 
 

 Bepunktung der Kriterien im Regelfall nach Formblatt (Anlage 1) 

  

     Grundstücksbezogene Anpassung der Vergabeziele, Kriterien und  

        Gewichtungen möglich (abweichende Beschlüsse bei Einzelverfahren) 

 

     Evaluierung nach ersten Pilotverfahren 
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Verfahrens- 

ablauf 

  
 

 

Bewerbung Auswahl Optionsphase Bauphase 

Verhandlung 

 

Klärung: 

Finanzierung/Förderung 

Baugenehmigung/ 

Qualitätsprüfung 

 

Vorbereitung Verträge 

und Grundlagen-

vereinbarungen 

 

Vorprüfung 

mit Bepunktung 

 

Auswahlgremium: 

verbal-argumentative 

Bewertung (ggf. 

Korrektur Bepunktung) 

 

GR-Beschluss 

Optionsvergabe 

A
b

g
a
b

e
 

K
o

n
z
e

p
te

 

A
b

s
c

h
lu

s
s

 

V
e

rt
rä

g
e

 

Bauverpflichtung 

24 Monate 

 

 

 

A
u

s
s

c
h

re
ib

u
n

g
 

Einstufige Bewerbung 
 

mit vorheriger 

Interessenbekundung 

(Fristsetzung)  
 

Verpflichtung auf 

Vergabeziele 

 

Erarbeiten 

Konzeptvorschläge 

3-6 Monate 3 Monate 

O
p

ti
o

n
s

v
e

rg
a

b
e
 

6-9 Monate 24 Monate 

F
e

rt
ig

s
te

ll
u

n
g

 

Städtebaulicher 

Ideenwettbewerb 

 

ggf. durch Anbieter 

Realisierungs-

wettbewerb 

Vergabebeschluss  

mit Vergabezielen 

 

 

Aufstellungsbeschluss 

B-Plan (Vorentwurf) 
B-Plan  

(Entwurf) 

B-Plan  

(Satzung) 

Programmplanung: 

Konditionierung 

der Grundstücke 

 



Landeshauptstadt Stuttgart – Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung Folie 14 

Klare Vorgaben und Vergabeziele  

  
Die Erfüllung ist eine Zulassungsvoraussetzung für das Verfahren, entsprechende Verpflichtungserklärungen  

und Nachweise werden in entsprechenden Verfahren und Vertragswerken berücksichtigt. 

 

 

Vorgaben: 
 

 

    Einhaltung des Bebauungsplans, Denkmalschutz, Erhaltungssatzungen etc. 
 

    Mindestquote für Wohnbauförderung (analog SIM, GRDrs 13/2014, vgl. Richtlinien der Programme) 
 

    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) im Neubau und die städtischen Richtlinien zur Energieeinsparung       

      (Stuttgarter Energiesparprogramm) bei der Bestandssanierung 
 

    ggf. Satzungen auf der Grundlage der LBO 2014 (neue Mobilitätskonzepte) 

 

 
Der an den Vergabezielen zu orientierende Kriterienkatalog und die vorgeschlagenen Gewichtung                             

der Bewertungskategorien bilden einen Rahmen für Einzelverfahren. 
 

Bezüglich der jeweiligen Vergabeverfahren erfolgt eine gesonderte Vorlage. 
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Wie erfolgt die Bewertung ? 
  

 
 

Die Bewertung kann in zwei Schritten durchgeführt werden: 

 

1. Schritt Zunächst werden die Konzeptqualitäten aller Bewerbungen beurteilt und im Ausschluss- 

 verfahren die verbleibenden besten Konzepte in eine Rangfolge gebracht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schritt Dann fließen die Konzeptqualitäten bzw. die dazu gesammelten Argumente, in Punkte über- 

 tragen (Checkliste) und im ungleichen Verhältnis zu den Kaufpreisgeboten ins Gewicht gesetzt,  

 in die Gesamtbewertung ein.  

           

  Konzeptqualitäten                Kaufpreis   

  70% Gewicht                    30% Gewicht       

 

1. 
2. 

3. 

+ =  
1

. 2

. 3

. 

1

. 2

. 3

. 

Gesamtrang 
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Wie erfolgt die Bepunktung ? 
  

 

Berechnungsbeispiel: 
 

Konzeptqualitäten (70% = 700 Punkte) 

 

  1. Städtebau (20%)      140 Punkte 

  2. Wohnungsbau (40%)      280 Punkte 

  3. Soziale Inklusion / Demografie (15%    105 Punkte 

  4. Mobilität (10%)         70 Punkte 

  5. Klima / Energie / Bauökologie (15%)     105 Punkte 
 

          700 Punkte 
 

Kaufpreis  (30% = 300 Punkte)      300 Punkte 
 

Gesamt       1.000 Punkte 
 

 

Die besten Gebote werden jeweils hochgesetzt auf die volle Punktzahl. Die nachfolgenden  

Gebote werden in der Bandbreite bzw. im Verhältnis zueinander skaliert und bepunktet. 
 

Die Bepunktung kann grundstücksbezogen festgelegt werden  

(je nach Vergabezielen am Standort). 
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Beispiel für Prüfbogen 

 

 

 

 

 
  1. Die Unterkriterien werden für jedes Einzelverfahren festgelegt. 

 

  2. Die argumentative Bewertung der Konzeptqualität hat Vorrang! 

 

  3. Das Auswahlgremium nimmt dann die Bepunktung selbst vor  

      und/oder orientiert sich an der Auswertung der Vorprüfung. 

 

 

  Die Verfahrensweise wird in Pilotverfahren erprobt. 
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Kaufpreisbewertung – bewährte Praxis 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(z.B. Reichenbachstraße, Bad Cannstatt; Olga-Areal, Stuttgart-West)  

  

 

 

Ergebnis: 
 

Der höchst Bietende (hier 1.300 €/qm) erhält 300 Punkte, 

der den Verkehrswert Bietende (hier 800 €/qm) erhält abskaliert 185 Punkte. 
 

Falls kein Kaufpreis geboten wird, dann erhält der Bieter keine Punkte. 

 

 

Methode zur Kaufpreisberechnung 
 
Beispiel  Höchstgebot     1.300,00 € 
  Verkehrswert        800,00 €  = Spanne der Gebote 
 
  Gebote Umrechnung in Punkte 
 

1.300,00 1,000 300 

1.250,00 0,962 289 
1.200,00 0,923 277 
1.100,00 0,846 254 

900,00 0,692 208 
850,00 0,654 196 
800,00 0,615 185 

‚ 



Beispiel Stuttgart-West, Olga-Areal 
 



Stuttgarter Zeitung vom 11.11.08 



Wettbewerbssieger  ARGE Schüler / faktorgruen. 2011 

Beispiel Stuttgart-West, Olga-Areal 
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Olga-Quartier Stuttgart-West 

  

 

Empfehlungsvariante 
(unter Berücksichtigung Auftrag UTA 11.06.13) 
 

Wohnbauförderung (Schwerpunkte BF 1 / 3 Miete, BF 2 / 4 Eigentum) 

Baugruppen ca. 100 WE mit Ziel anteilig ca. 30% Förderquote 

 

Bauträger 
11 SMW + 9 MME 

 

          

 

  

BF 2 
(70 WE) 

Baugruppen 
   16 PWE 

     5 MME 

     2 SMW 

   47 frei 
 

BF 3 
(85 WE) 

BF 4 
(45 WE) 

 

 

Bauträger 
12 PWE 

33 frei 
  

 

 

Handel im UG 

 

 

BF 1 
(20 WE) 

61-AL/SW, Stand 04-04-14 

 

Programmschlüssel: 
 

SMW    40 WE 

MME    35 WE 

PWE     35 WE 

 

Ankernutzer/Baugruppe 
       7 PWE 

     23 frei 

 

110 WE gefördert (50%) 

110 WE frei (50%) 

 

 

 

Bauträger 
    

   21 MME 

   27 SMW 

     7 frei 
 

LBO- 

Sammelspielplatz 

 

Kita- 

Spielplatz 

 



Standort Stuttgart-Bad Cannstatt, NeckarPark 
 

 

NeckarPark 





Schlossgarte

n 

Europaviertel 

Standort Stuttgart-Nord, RosensteinViertel 
 

 

RosensteinViertel 

 RosensteinViertel (B- und C-Gebiet), Bestandergänzung Nordbahnhofviertel 

 Gesamtpotenzial ca. 5.000 WE 

B - Gebiet 

C - Gebiet 



Hbf. 
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Programmplanung in neuen Stadtquartieren 
 

 

 

 

Anwendung bisheriger Grundsatzbeschlüsse  
 

durch Festlegung von Quoten und Qualitätsstandards in Bauabschnitten sowie Mindestausstattung  

an gemeinschaftlicher Infrastruktur (Generationenhäuser, Nachbarschaftszentren etc.) 

 

 

Gebiete der Zeitstufenliste Wohnen (städtische Areale): 

 

- Olga-Areal 220 WE 50% SIM, 45% Baugemeinschaften 

- Schoch-Areal 125 WE 30% SIM, 40% Baugemeinschaften   

- NeckarPark 450-600 WE 33% SIM, 40-50% Baugemeinschaften 

- Bürgerhospital 500 WE 50% SIM, 40% Baugemeinschaften 

- Killesberg / Rote Wand 100-120 WE 50% SIM, 50% Baugemeinschaften 
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Klärungen zum Beschlussantrag 

  
 

-   Rückfragen aus UA Wohnen vom 6. Februar 2015 

 

 

 

 

Gesonderte schriftliche Beantwortung: 

 

-   Antrag 48/2015 vom 16. Februar 2015 (CDU/SPD) 

-   Antrag 52/2015 vom 23. Februar 2015 (FG SÖS-LINKE-PluS) 
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Klärungen zum Beschlussantrag 

  

- Bindung der Grundsatzbeschlüsse  

 (Rahmensetzung für städtische Areale, grundstücksbezogene Modifikationen) 
 

- Verfahrensanwendung bei Arealen ab 80 WE: 

 Der Schwellenwert orientiert sich an den 50 größten Gebiete der Zeitstufenliste 

Wohnen (ca. 50% des Gesamtpotenzials) programmatisch gestaltbare, weiter 

parzellierbare und städtebaulich komponierbare Areale, besser Kostenverteilung 
 

- Einstufiges Vergabeverfahren bei Bauträgern mit mehreren Verfahrensphasen,  

 jedoch Bewertung der Konzepte im Auswahlgremium in zwei Schritten; 

 vgl. Schema Verfahrensablauf (analog Vergabeverfahren bei Baugemeinschaften). 
 

- Wettbewerbe bei Konzeptverfahren (vorgeschalteter städtebaulicher Ideenwett-

bewerb für Bplan-Vorentwurf, architektonischer Realisierungswettbewerb als 

präzisierender und bepunktbarer Beitrag zur Qualitätssicherung) 
 

- Vorgaben durch die Stadt (Fachämter machen Vorschläge über IPG, Gemeinderat 

beschließt Vergabeziele und das Anforderungsprofil) 
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Klärungen zum Beschlussantrag 

  

- Mindestqualitätsstandards (über Bplan hinaus werden weitere städtebauliche               

bzw. ortstypische Anforderungen bei Einzelverfahren festgelegt) 
 

- Berücksichtigung der LBO 2014 (lediglich Ermächtigung der Kommunen, z.B. 

Stellplatzsatzungen zu erlassen) 
 

- Berücksichtigung neuzeitlicher Bau- und Nachhaltigkeitsstandards in konkreter 

Ausschreibung (z.B. Baustoff-Recycling, graue Energie, Dämmstoffe), Klärung der 

Kostendämpfung / Förderung bzw. niedrigerer Schwellenwerte bei „Sozialprojekten“ 
 

- Berücksichtigung Erhalt vor Neubau von Gebäuden: Bereits heutige Praxis, 

unterliegt dem Vorbehalt einer wirtschaftlichen Vermarktung; kann unter „Sonstige 

Kriterien“ aufgenommen und im Bedarfsfall angewendet werden (siehe Pkt. 1.2, 1.4) 
 

- Kostenexplosion – bezahlbare Mieten?  

   Viele Vorgaben, hohe Grundstückskosten - kein „Erfüllungswettbewerb“,  

   Ziel- und Kriterienkatalog ist Rahmen, Konzepte müssen Anforderungen  

   an Kosten-Qualitätsmanagement austarieren) 
 

- Qualitätssicherung (durchgängige Prüfung in der Grundstücksoptionsphase,  

 vor Abschluss der Kaufverträge/Baugenehmigung und während der Bauphase)  
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Klärungen zum Beschlussantrag 

  

- Objektivierbarkeit des Verfahrens (Kaufpreis nicht mehr entscheidend, stringente 

Bewertung weicher Kriterien anhand Formblatt, verbal-argumentative Bewertung    

hat aber Vorrang gegenüber dem Ergebnis der Vorprüfung) 
 

- Gewichtung 70:30 statt 50:50 (OB-Papier war Orientierungsrahmen, daher 

verbindlicher Beschluss unter Berücksichtigung der Erfahrungen anderer Städte) 
 

- Methodik der Kaufpreisbewertung (bereits bewährte Praxis, Skalierung – siehe 

gesonderte Folie, Evaluierung in Pilotverfahren) 
 

- Aufwand bei konkurrierenden Bewerbungen (akquisitorische Vorleistung der Bieter, 

ggf. Aufwandsentschädigung für Büros bei besonderen städtebaulichen oder 

programmatischen Anforderungen) 
 

- Finanzielle Auswirkungen: fiktive Berechnung für ein Mustergrundstück von 1.000 

qm; gilt prinzipiell auch für größere Grundstückszuschnitte und Areale. 

  

 
 

 
 

 

 
 


